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1. Die neuen Regeln für Minijobs 

Minijobs (geringfügige Beschäftigung) spielen in Vereinen eine große Rolle. Zum 1. 
Oktober hat sich hier einiges geändert. 

Die Obergrenze für Minijobverhältnisse ist von 450 auf 520 € gestiegen. Diese Erhöhung ist 
vor allem auch ein Anpassung an den erhöhten Mindestlohn (12 € pro Stunden). 

Für Minijobber gibt es keine Begrenzung für die Arbeitszeit. Weil der Arbeitgeber den gesetz-
lichen Mindestlohn zahlen muss, können Minijobber aber nur maximal 43,33 Stunden im Mo-
nat beschäftigt werden. Bei einem höheren Stundenlohn reduziert sich die maximale Arbeits-
zeit entsprechend. 

Die Abrechnung auf Minijobbasis kann mit der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale kom-
biniert werden. Bei Vergütungen bis 590 € (mit 70 € Ehrenamtsfreibetrag) bzw. 770 € (mit 
250 € Übungsleiterpauschale) pro Monat bleibt man also noch innerhalb der Minijobgrenzen. 

Wichtig: Die beiden Freibeträge sind nicht mindestlohnpflichtig. In Kombination mit dem Mini-
job unterliegt aber die gesamte Vergütung dem Mindestlohn, weil grundsätzlich von einem 
einheitlichen Arbeitsverhältnis ausgegangen wird. 

Der Mindestlohn ist gesetzlich verbindlich geregelt. Er kann deswegen nicht durch Vereinba-
rungen mit dem Mitarbeiter unterlaufen werden. Denkbar wäre aber eine (natürlich freiwillige) 
Rückspende eines Teils Vergütung. 

Wichtig: Arbeitsrechtlich sind Minijobs reguläre Arbeitsverhältnisse. Deswegen besteht ein 
Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Außerdem gelten die gesetzli-
chen Kündigungsfristen. 

Überschreiten der Monatsgrenze ist jetzt gesetzlich geregelt 

Solange sie nicht über der Jahresverdienstgrenze von 6.240 € liegen, können Minijobber und 
Minijobberinnen in einzelnen Monaten wegen eines schwankenden Verdienstes auch mehr 
als 520 Euro verdienen. Im Durchschnitt dürfen sie aber monatlich nicht mehr als 520 € ver-
dienen, denn nur dann liegt weiterhin ein Minijob vor. 

Die Minijobber dürfen die Verdienstgrenze in bis zu zwei Kalendermonaten überschreiten – 
auch, wenn sie dann über der Jahresverdienstgrenze von 6.240 € liegen. Das darf allerdings 
nur ungeplant, zum Beispiel wegen einer Krankheitsvertretung, passieren. Neu ab Oktober 
ist außerdem, dass der Verdienst in diesen Monaten insgesamt das Doppelte der monatli-
chen Verdienstgrenze – also 1.040 €– nicht überschreiten darf. 
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Ist eine Anpassung der Arbeitsverträge erforderlich? 

Ja, wenn der Stundenlohn des Minijobbers angepasst wird, zum Beispiel durch die Erhöhung 
des Mindestlohns. Die Änderungen sollten Sie dann unbedingt im Arbeitsvertrag oder in einer 
ergänzenden Niederschrift festhalten. 

Hinweis: Das ist besondere wegen der Gemeinnützigkeit wichtig. Für jede Zahlung muss ein 
rechtlicher Grund vorliegen, damit das Finanzamt keine verdeckte Gewinnausschüttung un-
terstellen kann. 

Übergangsregelungen 

Beschäftigte, die bislang durchschnittlich im Monat von 450,01 € bis 520 € verdient haben, 
würden mit der Anhebung der Minijobgrenze ihren Versicherungsschutz verlieren. Hier gilt 
aber ein sogenannter Bestandsschutz. Solange der regelmäßige monatliche Verdienst 450 € 
übersteigt und maximal 520 € beträgt, gelten für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 
2023 besondere Regelungen. 

 

 

 

 

2. Was ist eine Delegiertenversammlung? 

Entsenden Vereine Vertreter in die Mitgliederversammlung eines Verbandes, ist das 
keine echte Delegiertenversammlung. Es bedarf dafür deswegen keiner speziellen Re-
gelung in der Satzung des Verbands. 

Das stellt das Landgericht (LG) Potsdam im Fall eines Landessportverbandes klar. Ein Mitg-
lied hatte die Beschlüsse seiner Mitgliederversammlung angefochten, weil es sich dabei sei-
ner Auffassung nach um eine Delegiertenversammlung handelte, für die es keine Satzungs-
grundlage gab. 

Wie das LG bestätigt, ist eine echte Delegiertenversammlung nur mit entsprechender Sat-
zungsgrundlage zulässig. Im vorliegenden Fall handelte es sich aber um eine Mitgliederver-
sammlung in Form einer „unechten Delegiertenversammlung“, also ein durch Stimmrechts-
vertreter besetzte normale Verbandsversammlung. 

Im Fall des Landessportverbandes waren die ordentlichen Mitglieder gemeinnützige Vereine. 
In einem solchen Fall nehmen grundsätzlich die Vertretungsorgane der einzelnen Mitglieder-
vereine – meist der Vorstand – die Mitgliederrechte ihres Einzelvereins beim Verband wahr 
und repräsentieren dadurch ihren Verein sowie dessen Mitglieder. 

Es spielte dabei keine Rolle, wenn diese Vereinsvertreter in Satzung oder Geschäftsordnung 
als „Delegierte“ bezeichnet werden. 
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Eine echte Delegiertenversammlung liegt dagegen vor, wenn die Mitgliedsvereine nicht durch 
ihre gesetzlichen Vertreter, sondern durch eigens von ihnen gewählte Delegierte in der Ver-
bandsversammlung vertreten werden. Dazu ist eine besondere Satzungsregelung erforder-
lich. Häufig dürfen die Mitgliedsvereine dabei je nach Zahl der eigenen Mitglieder unter-
schiedlich viele Delegierte entsenden. 

 

Landgericht Potsdam, Urteil vom 15.08.2022, 8 O 160/21 
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